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11 1457 - 2004 2. Der Wortlaut des bisherigen 3 18 wird in 3 17 als neuer 

Auf Grund übereinstimmender Beschlüsse von Landes- Absatz 2 eingefügt. 
synode und Landeskirchenrat wird nachfolgendes 
Kirchengesetz verkündet. 3. Im neuen 3 17 Abc. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

Die Chancengleichheit der Vorgeschlagenen ist zu wahren. 
Dessau, den 4. Mai 2004 

4. Der bisherige 3 19 wird 3 18. 
Evangelische Landeskirche Anhalts 

Der Landeskirchenrat 5. 3 19 wird wie folgt neu gefasst: 
Klassohn (1) In räumlich ausgedehnten oder örtlich gegliederten 

Kirchenpräsident Kirchengemeinden kann der Gemeindekirchenrat Stimm- 

UASP. ncd 2 0 0 ~ ~  s. 2 -3 bezirke mit gemeinsamem oder getrenntem Wahlvorschlag 
bilden. Eine Pflicht zur Bildung von Stimmbezirken kann sich 

2. Kirchengesetz zur Änderung wahlrechtlicher insbesondere auch aus Parochialvereinbarungen ergeben. 
Vorschriften 

li;r.B- (2) Der Beschluss über die Bildung von Stimmbezirken wird 
Vom 4. Mai 2004 zusammen mit dem Beschluss über die Zahl der zu bestellen- 

'&&? lihtdl? den Ältesten (§ 2 Abs. 2) gefasst. Bei der Bildung von Stimm- 
Art:l bezirken mit getrenntem Wahlvorschlag ist festzulegen, wie 

Änderung der Verfassung viele der zu bestellenden Ältesten jeweils auf die Stimmbezir- 
Die Verfassung der Evangelischen Landeskirche Anhalts vom ke entfallen. 
12. Mai 1969 (ABI. 1967, Nr. 3, S. 29; 1968, Nr, 1, S. 1; 1969, 
Nr. 1, S. 27; 1969, Nr. 2, S. 42), zuletzt geändert durch das 6. 3 20 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung vom 15. Mai 
2001 (ABI. 2001, Nr. 2, S. 30), wird wie folgt geändert: Wird nach der Bildung von Stimmbezirken zur selben Zeit in 

mehreren Wahlräumen gewählt, sind für die Stimmbezirke 
1. Abs. 3 Satz 2 der Präambel wird wie folgt gefasst: jeweils eigene Wahlvorstände zu bilden. 
Sie gehört der Union Evangelischer Kirchen in der Evangeli- 
schen Kirche in Deutschland an. 7. In § 29 Abs. 1 Satz I werden nach dem Wort "Kirchen- 

gemeinde" die Worte "oder einem Stimmbezirk" eingefügt. 
2. In § 4 Abs. I wird folgender Satz 2 angefügt: 
Gemeindeglieder, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet 8. In § 34 Absatz 2 wird das Wort "Wahlbezirken" durch 
haben, sind wahlberechtigt, wenn sie konfirmiert sind oder im "Stimmbezirken" ersetzt. 
religionsmündigen Alter getauft worden sind und in die 
Wählerliste eingetragen sind. 

3. In § 39 Abs. 2 Buchstabe b) werden das Wort "oder" durch 
ein Komma ersetzt und nach dem Wort "verwalten" die Worte 
"oder in eine solche entsandt sind" angefügt. 

4. In fi 39 Abs. 2 Buchstabe d) werden die Worte "der Leiter 
des Verwaltungsamtes für den Kirchenkreis" gestrichen. 

.- 

Art. 2 
Änderung des Kirchengesetzes 

über die Wahl der Ältesten 
Das Kirchengesetz über die Wahl der Ältesten in der 
Evangelischen Landeskirche Anhalts vom 12. Dezember 
1969, zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung 
wahlrechtlicher Vorschriften vom 12. Mai 1998 (ABI. 1998, Nr. 
2, S. I ) ,  wird wie folgt geändert: 

Art. 3 
Änderung des Kirchengesetzes 

über die Wahl der Landessynodalen 
Das Kirchengesetz über die Wahl der Landessynodalen in der 
Evangelischen Landeskirche Anhalts vom 8. Dezember 1966, 
zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des 
Kirchengesetzes über die Wahl der Synodalen zur Synode der 
Evangelischen Landeskirche Anhalts vom 
8.12.1966/1.12.1969/vom 11. Mai 1987 (ABI. 1988, Nr. 1, S. 2), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 5 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 
Die Wahlberechtigten sollen die Möglichkeit erhalten, die Vor- 
geschlagenen genau kennen zu lernen. Die Chancengleich- 
heit der Vorgeschlagenen ist zu wahren. 

1. In 5 4 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 2. Der Wortlaut des bisherigen 3 10 wird in 9 Abs. 1 als neuer 
An der Wahl nehmen auch diejenigen Gemeindeglieder teil, Satz 2 angefügt. 
die das 16. Lebensjahr nicht vollendet haben und konfirmiert 
sind oder im religionsmündigen Alter getauft worden sind und 
in die Wählerliste eingetragen sind. 
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